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In Deutschland hat sich eine politische Debatte 
um die Reform der Alterssicherung entwickelt, 
in deren Mittelpunkt die Angemessenheit der 
gesetzlichen Rente und die Bekämpfung der 
Altersarmut stehen. Die Höhe der Rente hat 
sich in den letzten Jahren schwächer entwickelt 
als der Bruttobedarf der Grundsicherung im 
Alter. 

Es gibt eine Reihe von Vorschlägen zur Wei
terentwicklung der Alterssicherung in der ge
setzlichen Rentenversicherung und in der 
Grundsicherung. Das Forschungsnetzwerk 
Alters sicherung hat sich auf seiner Jahres
tagung 2013 dieses Themas angenommen. 
Hierüber wird im Folgenden auszugsweise 
berichtet.

Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) als 
„das wichtigste Einzelsystem der sozialen 
Siche rung in Deutschland“ ist in den letzten 
10 Jahren grundlegend verändert worden 
(siehe Eckdaten in der Übersicht).1 Der Anlass 
für die Rentenstrukturreformen seit 2001 ist 
die Alterung der Bevölkerung und ihre abseh
baren Auswirkungen auf die Finanzierbarkeit 
angemessener Renten in der Zukunft. Die ein
geleiteten Reformen folgen mithin dem Ziel 
der Europäischen Union nach angemessenen 
und nachhaltigen Renten.2 Im Vordergrund 
der Reformen bis 2007 stand die Nachhaltig
keit der Renten durch langfristiges Senken des 
Leistungsniveaus und durch den Einbau ver
schiedener Dämpfungsfaktoren bei der Anpas
sung der Renten an die Lohnentwicklung.

Zu den Grundgedanken der Rentenreform von 
1957 gehören die Lohnersatzfunktion der Rente 
und die Teilhabe der Rentnerinnen und Rent
ner an der wirtschaftlichen Entwicklung auch 
während der Rentenlaufzeit. Die Rente sollte 
den Lebensstandard aufrechterhalten, den der 
Rentner in seinem Erwerbsleben im Durch
schnitt hatte. Die Reformen seit 2001 können 
für künftige Rentnerinnen und Rentner bedeu
ten, dass eine Sicherung des bisherigen Lebens
standards nur zusammen mit gesetzlicher 
Rente und einer entsprechenden privaten und 
betrieblichen Vorsorge möglich ist. Dieser 

grundlegende Wandel in der GRV erfolgte aus 
Gründen einer Generationengerechtigkeit, nach 
der es gilt, den Beitragssatz der Erwerbstätigen 
auch künftig weitgehend stabil zu halten. Er 
liegt 2013 bei 18,9 % und soll bis 2030 auf 
höchstens 22 % steigen. Die dominante Orien
tierung an der Beitragssatzstabilität wird be
gleitet durch das Absenken des Sicherungs
niveaus. Das Rentenniveau vor Steuern nach 
45 Versicherungsjahren liegt derzeit bei rund 
49,6 % eines durchschnittlichen Nettoarbeits
entgeltes vor Steuern und wird nach Berech
nungen der Bundesregierung bis 2026 auf 46 % 
fallen. Allerdings darf das Rentenniveau vor 
Steuern nicht unter 43 % sinken.3 Gleichzeitig 
ist die Entwicklung der Renten von der Lohn
entwicklung weitgehend entkoppelt. Verschie
dene Faktoren bei der Rentenanpassung, 
beispiels weise die Orientierung an den ver
sicherten Bruttoentgelten, dem Altersvorsorge
anteil und Nachhaltigkeitsfaktor, führen dazu, 
dass die Rentenerhöhungen geringer ausfallen 
als die der Löhne. 

Prekäre Erwerbsbiografien, Renten 
und Altersarmut

Seit etwa 2008 steht das Thema Altersarmut 
und die Angemessenheit der gesetzlichen 
Rente verstärkt in der Diskussion infolge eines 
Zusammenspiels der Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt und der politisch gewollten 
Refor men in der GRV. Unterbrochene Erwerbs
biografien durch Arbeitslosigkeit oder Er
ziehungs und Pflegezeiten sowie Beschäfti
gungsverhältnisse mit geringem Verdienst 
oder ohne Sozialversicherungspflicht können 
dazu führen, dass die Menschen nur eine ge
ringe Anzahl an Entgeltpunkten in der GRV 
ansam meln. Dies würde zusammen mit einem 
immer weiter sinkenden Leistungsniveau in 
der GRV zu nicht ausreichenden Rentenleis
tungen für diese Menschen führen.4 Gleich
zeitig zeigt sich, dass die Kompensationsmaß
nahmen für das Absenken des Rentenniveaus 
– betriebliche und private Vorsorge – in be
stimmten Lebenslagen nicht greifen oder bis
lang nicht genügend ergriffen werden.5 Wäh
rend der Arbeitslosigkeit kann der Einzelne 
keine Betriebsrentenansprüche erwerben und 
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auch für die private Altersvorsorge kaum spa
ren. Zudem sorgen gerade Geringverdiener 
noch zu wenig zusätzlich vor. Diese Entwick
lungen dürften bei künftigen Generationen zu 
einem steigenden Risiko der Altersarmut füh
ren. Selbst Personen mit langjähriger Erwerbs
biografie, aber mit geringen Einkommen 
könnten trotz jahrzehntelanger Einzahlungen 
in das Rentensystem keine angemessene 
Rente erhalten. Trotz langer Versicherungs
dauer kann der durch Beiträge erworbene 
Rentenanspruch in der GRV kaum spürbar die 
Armutsgrenze übersteigen oder gar darunter 
bleiben. Die Versicherten wären dann auf die 
steuerfinanzierte bedarfs oder bedürftigkeits
geprüfte Grundsicherung im Alter angewiesen. 

In der neuen Debatte über die Angemessen
heit von Renten geht es um geeignete Maß
nahmen, die zum einen der Ausweitung von 
Altersarmut vorbeugen und zum anderen ge
rade den langjährig Versicherten den Bezug von 
Grundsicherung ersparen. In der Diskussion 
stehen besonders seitens der Bundesregierung 
die Zuschussrente oder Lebensleistungsrente 
und seitens der Opposition die Solidarrente 
(SPD), Garantierente (Grüne) und Mindest rente 
(LINKE). Die Vorschläge zur Aufwertung nied
riger Renten ähneln sich darin, dass es sich 
um Reformen innerhalb der GRV handelt, die 
überwiegend über Steuern finanziert werden 
müssten. 

Die Haupthemen der Jahrestagung 
des Forschungsnetzwerkes Alterssicherung

Zeitlich und sachlich sehr nahe an dieser poli
tischen Diskussion hielt am Anfang dieses 
Jahres in Berlin das Forschungsnetzwerk 
Alters sicherung (FNA www.fna-rv.de) seine 
Jahrestagung ab. Auf der Tagesordnung stand 
das „Verhältnis von Grundsicherung und Rente 
aus der Sicht der Wissenschaft“.

Wo sollen die niedrigen Renten aufgewertet 
werden: inner oder außerhalb des bestehen
den Versicherungssystems? Wer sich mit die
ser Frage auseinandersetzt, sieht sich gleich
zeitig drei Gefahren gegenüber, die Herbert 
Rische (Deutsche Rentenversicherung Bund) 
bei seiner Einführung nannte und die dann in 
den drei Themenblöcken der Veranstaltung 
eingehend erörtert wurden:

Erstens: In den geplanten Reformen für ange
messene Renten innerhalb der GRV besteht 
die Gefahr einer Vermischung von Fürsorge 
und Versicherungsprinzip. Die beiden Prinzipien 
unterscheiden sich grundsätzlich in ihren Vor
stellungen der Alterssicherung. Die gesetzliche 

Rente folgt dem Versicherungsprinzip, nach 
dem individuelle Vorleistungen durch Beiträge 
die späteren Rentenleistungen bestimmen. Im 
Gegensatz dazu steht das Prinzip der Fürsorge, 
die keine individuellen Vorleistungen erfordert. 
Die Leistungen orientieren sich an der Bedürf
tigkeit des Einzelnen und werden aus allge
meinen Steuern finanziert. Die bereits beste
hende bedarfsorientierte Grundsicherung im 
Alter (Sozialgesetzbuch, SGB XII) folgt dem 
Fürsorgeprinzip.

Zweitens: In den letzten Jahren ist die Grund
sicherung stärker gestiegen als die gesetzliche 
Rente. Daraus ergibt sich die Gefahr, dass 
älte re Menschen trotz individueller Vorleistun
gen weniger Rente erhalten als jemand, der 
keine Beiträge eingezahlt hat und im Alter 
Leistungen aus der Grundsicherung erhält.

Ü Eckdaten der gesetzlichen Rentenversicherung

Deutschland
(Baden- 

Württemberg)

Versicherte am 31. Dezember 2011 (Mill.)

Zahl der Versicherten ohne Rentenbezug 52,42  (6,71)

Altersrentner/innen ab 65 Jahren 17,72  (2,03)

Finanzen 2011 (EUR) 

Einnahmen 255,77 Mrd.
darunter Bundeszuschüsse 64,57 Mrd.

Ausgaben 251,04 Mrd. 

Standardrente brutto zum 1. Juli 2012 (EUR) 

Alte Bundesländer 1 263

Neue Bundesländer 1 121

Altersrenten – durchschnittlicher Zahlbetrag/Monat 2011 (EUR) 

Bestand

Insgesamt 743  (776)

Frauen 541  (541)

Männer 1 000  (1 087)

Zugang

Insgesamt 680  (756)

Frauen 520  (546)

Männer 868  (996)

Rentenniveau (nominal) 2011 (%)

brutto 46,0

netto 50,1

Beitragssatz 2013 (%) 18,9

Datenquelle: Deutsche Rentenversicherung.
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Drittens: Stiege auch in Zukunft die Grund
sicherung stärker als die gesetzliche Rente, 
hätte dies schließlich die Aushöhlung der GRV 
zur Folge und ihre Legitimation stünde in Frage.

Das Verhältnis von Fürsorge und 
Versicherungsprinzip

Dem ersten Themenblock galt das Verhältnis 
von Fürsorge und Versicherungsprinzip. Am 
Anfang und als erster Fachvortrag überhaupt 
stand eine historische Analyse. Dierk Hoff-
mann (Institut für Zeitgeschichte, Berlin) be
schäftigte sich unter anderem mit der Frage, 
ob die Rente in der DDR die Lebensleistung 
anerkannte oder eine Fürsorgeleistung war. 
Die Rente in der DDR gehörte zur Einheitsver
sicherung, in der alle Arbeitnehmer pflichtver
sichert waren. Ende der 1980erJahre betrug 
die Höhe der durchschnittlichen Altersrente 
41 % der Nettolöhne. Die schrumpfenden 
volkswirtschaftlichen Erträge konnten die 
sozial politischen Leistungen, die sich haupt
sächlich auf die erwerbsfähige Bevölkerung 
bezogen, nicht mehr erwirtschaften. Die Ren
tenleistungen beruhten zwar noch auf dem 
Versicherungsprinzip, aber befanden sich auf 
einem so niedrigen Niveau, dass sie nicht 
mehr waren als Fürsorge. Besonders die ost
deutschen Rentnerinnen und Rentner waren 
dann infolge ihrer zumeist sehr langen Erwerbs
verläufe die ökonomischen Gewinner nach der 
Wende von 1989. 

Die grundsätzlichen Leistungen der GRV her
vorzuheben, war dann das Thema von Franz 
Ruland, Vorsitzender des Sozialbeirates der 
Bundesregierung. Im Mittelpunkt seiner Aus
führungen stand das Äquivalenzprinzip der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Ruland un
terschied zwischen einer Globaläquivalenz, 
nach der die Summe der Beitragseinnahmen 
der Summe der in allen Versicherungsfällen 
gezahlten Leistungen entspricht, und einer 
Indivi dualäquivalenz als Relation von Beitrag 
und Leistung im einzelnen Versicherungsver
hältnis. Wegen der Beitragsfinanzierung sei 
die Rente keine Fürsorge des Staates, sondern 
ein als Eigentum geschützter Anspruch. Der 
individuelle Beitrag für die Rentenversicherung 
ist der Preis für die gehobene soziale Sicherung, 
die die GRV im Vergleich zur Grundsicherung 
bieten sollte. Finanzierte man nun eine Auf
wertung niedriger Renten innerhalb der GRV 
über die Beiträge der Versicherten, gäbe es 
nach Ruland Systembrüche, die zu Ungerech
tigkeiten führten, die Versicherten ungleich 
behandelten und die die Glaubwürdigkeit des 
beitragsfinanzierten Systems gefährdeten. Die 
Bekämpfung von Armut im Alter sei eine Auf

gabe der gesamten Gesellschaft und nicht 
etwa nur der Rentenbezieher und der Beitrags
zahler der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Eine Aufstockung niedriger Renten durch eine 
Zuschuss, Solidar oder Lebensleistungsrente 
würde dagegen die Lastengleichheit aller Bür
ger verletzen, „weil etwa Beamte, Selbststän
dige und Personen, soweit sie Einkommen 
oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze be
ziehen, von diesen Lasten freigestellt“ wären. 

Neben dieser einseitigen Belastung der Ver
sicherten käme eine „Umverteilung von 
„unten nach oben“ hinzu, weil Beiträge nicht 
wie Steuern nach einem progressiven Tarif, 
sondern nach einem für alle gleichen Prozent
satz erhoben werden. Aus diesen Gründen 
müssten die Ausgaben für entsprechende Maß
nahmen durch zusätzliche Steuern im Rahmen 
des Bundeszuschusses gegenfinanziert werden. 
Allerdings bestünde dann die Gefahr einer 
Vermischung gegensätzlicher Prinzipien: Ver
sicherung mit Fürsorge und auch Maßnahmen: 
gesetzliche Rente mit Grundsicherung. Diese 
Vermischungen sowohl der Prinzipien als auch 
der Maßnahmen könnten die vergleichsweise 
enge Beziehung zwischen Vorsorgebeitrag 
und Rentenleistung auflösen. Wichtige Bei
trags und Leistungsanreize der GRV gingen 
dann verloren. Das „Gerechtigkeitsproblem“ 
stellt sich nach Ruland vielmehr „im Grund
sicherungsrecht, das Personen, die wenn auch 
unzureichend Vorsorge betrieben haben, ge
nauso behandelt wie Personen, die eine Vor
sorge unterlassen haben“.

Rente und Grundsicherung – Relativ wenige 
einkommensarme Menschen erhalten 
Grundsicherung

Die Grundsicherung im Alter (SGB XII) gehört 
zur finanziellen Mindestsicherung in Deutsch
land und ist seit 2003 eingeführt. Von Beginn 
an bezogen Jahr für Jahr immer mehr ältere 
Menschen ab 65 Jahren Leistungen aus der 
Grundsicherung (Schaubild 1). Dennoch er
halten von den älteren Menschen vergleichs
weise wenige diese soziale Mindestsicherung. 
In Deutschland waren es 2011 rund 2,6 % und 
in BadenWürttemberg 2 %. Noch seltener be
ziehen Rentner in der GRV neben ihrer Rente 
zusätzlich Grundsicherung (Schaubild 2). 

Die Statistik der Grundsicherung ist ein wesent
licher Teil der Armutsberichterstattung. Die 
geringe Quote der Empfänger steht jedoch in 
deutlichem Widerspruch zu anderen Ergebnis
sen der Armutsforschung, die sich auf die 
relati ve Einkommensarmutsgrenze von 60 % 
des Medians der Nettoäquivalenzeinkommen 
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beziehen (Schaubild 1). Die Armutsgefährdungs
quote für Personen ab 65 Jahren lag 2011 in 
Deutschland bei 13,3 % und in BadenWürttem
berg, gemessen am Landesmedian, bei 16,6 % 
und damit um ein Vielfaches höher als die 
Quote der Empfänger von Grundsicherung. 
Dieser Unterschied zwischen den beiden Quo
ten kann nach Irene Becker (Universität Frank
furt) auf mehrere mögliche Ursachen zurück
geführt werden:

Erstens: Einkommensarme Menschen ab 
65 Jahren verfügen vergleichsweise oft über 
ein Vermögen, das zwar bescheiden ist, aber 
den Bezug von Grundsicherung ausschließt.

Zweitens: Die Armutsgrenze, die mit dem SGB XII 
gesetzt ist, liegt deutlich unter der empirisch 
abgeleiteten Armutsgefährdungsschwelle. In 
Deutschland lag 2011 der Bruttobedarf der 
Grundsicherung bei 698 Euro und die Armuts
gefährdungsschwelle bei 848 Euro, in Baden
Württemberg war der Unterschied noch grö
ßer mit 703 Euro bzw. 925 Euro.

Drittens: Die Nichtinanspruchnahme zustehender 
Leistungen aus der Grundsicherung dürfte 
weiterhin weit verbreitet sein. Becker geht auf
grund eigener Modellrechnungen davon aus, 
dass beispielsweise 2007 von den Personen 
ab 65 Jahren mit Anspruch auf Grundsicherung 

Empfänger von Grundsicherung im Alter und Einkommensarmut 2005 bis 2011S1

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 315 13

Datenquellen: Destatis, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Berechnungen.
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je nach Variante 57 % bis 68 % ihren Anspruch 
nicht wahrgenommen haben. Die Gründe für 
die Nichtinanspruchnahme dürften sein:

 � Die Person entscheidet sich informiert 
gegen eine Inanspruchnahme, weil ihr die 
Kosten (Informationsbeschaffung, Wege, 
Zeitaufwand, Stigmatisierungsängste) rela
tiv hoch sind im Vergleich zum Nutzen (ge
ringer Nettoanspruch wegen eigener Ein
kommen). 

 � Die Person entscheidet sich weniger ab
wägend gegen eine Inanspruchnahme auf
grund diffuser Ängste etwa vor Behörden 
oder aufgrund von Resignation, Scham und 
gefühlter Minderwertigkeit. 

Bruttobedarf der Grundsicherung 
steigt stärker als gesetzliche Renten

Da die Renten ebenso wie alle anderen Alters
einkommen vollständig auf einen nach SGB XII 
ermittelten Bruttobedarf angerechnet werden, 
ist das Verhältnis zwischen Grundsicherungs
niveau und individuell erreichbarer Rente – so 
Becker – wichtig für die Akzeptanz der bei
tragsfinanzierten Rentenversicherung und für 
den Willen zu vorsorgendem Sparen. 

Das kontinuierliche Absenken des Renten ni
veaus allerdings würde die Akzeptanz gefähr
den: Nach Berechnungen von Becker ist die 
Anzahl der Beitragsjahre, die erforderlich sind, 
um mit der gesetzlichen Rente das Grundsi

Empfänger von Grundsicherung im Alter mit Rentenbezug in Deutschland 2005 bis 2011S2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 316 13

Datenquellen: Deutsche Rentenversicherung, eigene Berechnungen.
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cherungsniveau zu gewährleisten, „für den 
sogenannten Durchschnittsver diener schon 
erheblich, für Menschen mit geringerem Er
werbseinkommen oder häufigen Erwerbsun
terbrechungen aber kaum noch zu erreichen“. 
Um eine Zugangsrente von 800 Euro zu errei
chen, die 2013 in etwa dem Grundsicherungs
niveau einer alleinstehenden Person von 790 
Euro entspricht, benötigte diese Person beim 
derzeitigen Rentenniveau in Westdeutschland 

 � 28,5 Beitragsjahre, wenn sie Durchschnitts
verdiener war,

 � 40,7 Beitragsjahre, wenn sie aufgrund von 
geringeren Einkommen oder Erwerbs unter
brechungen 70 % vom Durchschnitt ver
diente.

Bereits ein Senken des Rentenniveaus um 5 % 
würde die notwendigen Beitragszeiten auf 
29,9 bzw. 42,7 Jahre erhöhen. In Ostdeutsch
land würden bei einem Verdienstniveau im 
Erwerbs leben von 70 % die erforderlichen Bei
tragsjahre von derzeit 45,9 auf 48,2 Jahre stei
gen; beim Durchschnittsverdiener von 29,9 auf 
33,7 Jahre.

Bruttobedarf der Grundsicherung, gesetzliche Renten und Armutsgefährdungsschwelle 2005 und 2011S3

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 317 13

Datenquellen: Destatis, Deutsche Rentenversicherung, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, eigene Berechnungen.

in EUR

Bruttobedarf der Grund-
sicherung im Alter

Zugangsrente
wegen Alter

Bestandsrente
wegen Alter

Armutsgefährdungs-
schwelle

Deutschland

in EUR

Baden-Württemberg

2005 2011 Veränderungen zwischen 2005 und 2011

Veränderungen zwischen 2005 und 20112005 2011

Veränderung in %

Veränderung in %

605
635

720 736
698 680

743

848

15,4

7,1

3,2

15,2

613

676

739
800

703
756 776

925

14,7

11,8

5,0

15,6



16

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 6/2013Bildung, Soziales

Darüber hinaus kann ein zweiter Punkt als ak
zeptanzgefährdend angeführt werden: die un
terschiedliche Entwicklung von gesetzlicher 
Rente und Grundsicherung. In den letzten Jah
ren ist die Grundsicherung stärker gestiegen als 
die gesetzliche Rente (Schaubild 3). Der Brutto
bedarf der Grundsicherung stieg zwischen 
2005 und 2011 um 15,4 % in Deutschland und 
13,2 % in BadenWürt temberg, die Zugangs
renten um 7,1 % bzw. 11,8 %. Daraus ergibt 
sich die Gefahr, dass – wenn sich diese unter
schiedlichen Entwicklungen fortsetzen – Ren
ten trotz indi vidueller Vorleistungen geringer 
ausfallen können als Leistungen aus der Grund
siche rung.

Niedrige Renten bedeuten nicht 
immer Altersarmut

Niedrige Renten führen jedoch nicht zwingend 
in die Altersarmut, und die Zunahme niedriger 
Renten ist nicht unbedingt ein Indikator für 
steigende Altersarmut. In den Haushalten gibt 
es immer häufiger zwei Renten infolge der 
wachsenden Erwerbsbeteiligung der Frauen 
und auch weitere Alterseinkommen. Außerdem 
können Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
niedrige Renten in Kauf nehmen, wenn sie ge
wollt vor dem gesetzlichen Rentenalter mit 
Abschlägen in Rente gehen. Dennoch bleiben 
die Risikogruppen für Altersarmut wie Erwerbs
geminderte, Geringverdiener, Langzeitarbeits
lose und Soloselbstständige. 

Nach Ute Klammer (Universität DuisburgEssen) 
dürften zukünftig die prekären Alterseinkom
men zunehmen. Sinkende Alterseinkommen 
seien besonders in den neuen Bundesländern 
zu erwarten. Gleichwohl ließe sich das Aus
maß zukünftiger Grundsicherungsbedürftig
keit kaum seriös vorausberechnen. Das liege 
unter anderem daran, dass bislang vergleichs
weise wenig über die Biografien der derzeiti
gen Grundsicherungsbezieher bekannt sei. 
Diese Forschungslücke teilweise zu schließen, 
ist das Ziel eines von Klammer vorgestellten 
Forschungsprojektes „(Lebens)Wege in die 
Altersarmut“. Den Kern des Projektes bildet 
die Analyse von Risikodimensionen im Lebens
verlauf, vor allem in der Erwerbs, Familien, 
Gesundheits, Bildungs, Migrations und 
Vorsorge biografie. Erste Zwischenergebnisse 
zeigen, dass zu den armutsgefährdeten Grup
pen Ehefrauen gehören, deren Mann Allein
verdiener war, aber auch Paare mit Langzeit
arbeitslosigkeit oder hohem Krankheitspotenzial 
sowie Mütter, die nach einer Kindererziehung 
über eine geringfügige Beschäftigung ins 
Berufs leben (wieder) einstiegen. Ein erhöhtes 
Risiko der Altersarmut tragen auch Migranten, 

wenngleich die Lebenslagen der Menschen 
mit Migrationshintergrund mittlerweile sehr 
unterschiedlich sind. Jürgen Boeckh (Ostfalia, 
Wolfenbüttel) wies darauf hin, dass zwischen 
den Migranten je nach Herkunftsland unter
schiedliche Chancen der Arbeitsmarktinte
gration bestehen. 

Die Zukunft der Alterssicherung: Mehr  
Leistungsgerechtigkeit oder Fürsorge?

Wird die Altersarmut unter den künftigen 
Rentnern steigen? Wenn ja, wie stark? Die 
bisheri gen empirischen Ergebnisse lassen 
vermuten, dass die zukünftigen Rentnergene
rationen noch fragmentierter sein werden als 
die heutigen (Heinz Bude, Universität Kassel). 
Es wird Gruppen geben, deren Renten höher 
sein dürften als heute, zum Beispiel Frauen in 
Westdeutschland, und es wird Verlierer geben, 
etwa ostdeutsche Frauen und Männer, die nach 
langjähriger Arbeitslosigkeit seit der Wende 
von 1989 in den nächsten 10 bis 15 Jahren in 
Rente gehen (Viktor Steiner, FU Berlin). Ihre 
Renten dürften im Schnitt auf Grundsicherungs
niveau und darunter liegen. 

Das Senken des Rentenniveaus führt zu nied
rigeren Renten. Entscheidend für die künftige 
Höhe der Renten ist aber nach Steiner die Ent
wicklung auf dem Arbeitsmarkt sowie die tat
sächliche Verlängerung der Lebensarbeitszeit. 
Für die Alterseinkommen insgesamt komme 
es darauf an, ob eine Kompensation niedriger 
Renten durch private Vorsorge sowie eigenes 
und ererbtes Vermögen möglich sei. 

Der Beitrag der GRV zur künftigen Alterssiche
rung wird hingegen nicht in der Vermischung 
von Versicherungs und Fürsorgeprinzip ge
sehen, sondern in einer Stärkung des Versi
che rungsprinzips und der Leistungsgerechtig
keit. Die GRV habe nach Frank Nullmeier 
(Univer sität Bremen) mehr zu leisten als die 
Sicherung eines menschenwürdigen Existenz
minimums. Dieses zu gewährleisten sei Auf
gabe der bedürftigkeitsgeprüften Grundsi
cherung im Alter. Dagegen habe die GRV die 
Aufgabe, „soziale Teilhaberechte“ zu verwirk
lichen. Unter sozialen Teilhaberechten ver
steht Nullmeier eine Mindestteilhabe und eine 
Äquivalenzteilhabe. Es gelte den sozialen Aus
gleich in der GRV zu stärken, indem fehlende 
oder geringe Beiträge aufgewertet werden. 
Dies schränkt das Äquiva lenzprinzip insofern 
ein, als die Teilhabe vorrangig ist. Wer mehr 
einzahlt, soll auch künftig mehr Rente erhal
ten, allerdings nicht im Verhältnis 1:1, denn 
ein Teil seines Beitrages fließt in die Finanzie
rung zur Sicherung der sozialen Teilhabe aller 
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Versicherten ein. Diese Reform innerhalb der 
Rentenversicherung soll die GRV vor einer 
Entwicklung in Richtung Grundsiche rung be
wahren. 

In den lebhaften Diskussionen und bei den 
durchweg anspruchsvollen Vorträgen der 
 Tagung wurden auch Reformen außerhalb der 
GRV genannt. So könnte die Leistungsgerech
tigkeit innerhalb der Grundsicherung gestärkt 
werden, etwa durch Einführung eines Freibe
trages für GRVRenten und andere beitrags
finanzierte Alterseinkommen (Irene Becker, 
Universität Frankfurt). Rentner und Rentnerin
nen würden auf jeden Fall ein höheres 

Einkom men erzielen als Hilfebedürftige ohne 
eigenes Einkommen. Die Zukunft der Alters
sicherung und das Vermeiden von Altersarmut 
dürfte nur durch ein Bündel von Maßnahmen 
möglich sein, die sich ergänzen und kohorten
spezifische Aspekte berücksichtigen. 

Weitere Auskünfte erteilt 
Dr. Bernd Eggen, Telefon 0711/641 29 53, 
Bernd.Eggen@stala.bwl.de

Buchbesprechung Ursula Kulling

Wandern mit dem Kinderwagen – Stuttgart – 
24 babytaugliche Touren

Der neue Wanderführer des Silberburg Verlags 
über die Landeshauptstadt Stuttgart bietet auf
grund der besonderen topografischen Lage 
dieser Stadt zwischen Wald und Reben eine 
Fülle an spannenden Wandermöglichkeiten. 
Insgesamt 24 von Eltern selbst getestete Tou
ren, welche allesamt mit öffentlichen Verkehrs
mitteln erreichbar sind, werden in dem hand
lichen Wanderführer vorgestellt.

Für alle Wanderungen ist neben der Länge der 
Wege und der Wanderzeit, den Höhenunter
schieden und Kartenausschnitten auch klar zu 
ersehen, ob sich die einzelnen Touren besser 
für Kinderwagen oder auch für Buggys eignen. 
Zahlreiche Spiel und Grillplätze am Weges
rand sind ebenfalls nachgewiesen. Geeignete 
Still und Wickelplätze ebenso wie alle Halte
stellen der Busse und Bahnen sind exakt be
nannt und runden die einzelnen Touren ge
lungen ab.

An schönen Herbsttagen bietet sich die Tour 
vom Rotenberg durch die Weinberge hinunter 
nach Uhlbach an. Die Eltern können den wun
derschönen Panoramaausblick auf Stuttgart 
genießen und die Kinder freuen sich über den 
Spielplatz in Uhlbach.

An heißen Sommertagen kann zum Beispiel 
die Tour durch den Bürgerwald über die Hes
lacher Wasserfälle zum Waldheim Heslach 
eingeplant werden, diese Strecke führt über
wiegend durch den Wald und bietet somit 
genüg end Schatten. 

Bei der Tour „Unterwegs auf dem Josefswegle“ 
wird ein ganz besonderes Stuttgarter Verkehrs
mittel genutzt: die historische Stuttgarter Stand
seilbahn befördert Eltern und Kinder in nur 
4 Minuten fast geräuschlos mitten in die Wald
idylle. 

Mit „Wandern mit dem Kinderwagen“ ist den 
Autorinnen ein originelles Werk gelungen, das 
man immer wieder gerne zur Hand nimmt und 
sich stets gut begleitet fühlt, wenn es an die 
Planung von Ausflügen mit Kindern geht. 

Bibliografische Angaben:

Caroline Hang, Liv Kern, Alexandra Schmider: 
Wandern mit dem Kinderwagen – Stuttgart –
24 babytaugliche Touren.
160 Seiten, 120 Farbfotos und Karten, kartoniert, 
SilberburgVerlag Tübingen und 
BadenBaden, 2013, 1. Auflage,
9,90 Euro, Erhältlich im Buchhandel.
ISBN 9783842512375 


